
5. Satzung zur Änderung der 
Betriebssatzung der Stadt Rheinbach  

für den Eigenbetrieb Wasserwerk 
vom 15.12.2005 

 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Rheinbach in seiner Sitzung 
am 02.12.2019 folgende Änderungen zur Betriebssatzung der Stadt Rheinbach für den Eigenbetrieb 
Wasserwerk beschlossen: 
 

 
§ 1 

Betriebsausschuss 
§ 4 Abs. 2 a) erhält folgende Fassung: 
„die Vergabe von Aufträgen von mehr als 100.000 € und von Nachtragsaufträgen von mehr als    
40.000 €. Es gelten die Nettobeträge.“ 
 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
 

 


